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Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване -
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1. MSG 001 IND 2024 0692 CZ DE 17-12-2024 CZ NOTIF

2. Czechia

3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1
tel: 221 802 216
e-mail: eu9834@unmz.cz

3B. Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
tel: 974 832 516
obp@mvcr.cz

4. 2024/0692/CZ - B20 - Sicherheit
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5. Entwurf einer Regierungsverordnung zur Durchführung bestimmter Bestimmungen des Munitionsgesetzes

6. Mindestanforderungen an Inhalt, Umfang und Struktur des technologischen Rahmenprozesses vor dem Abbau, der
Deaktivierung, der Herstellung von Querschnitten durch Schneiden oder Zerstörung von Munition, Mindestanforderungen
an Inhalt, Umfang und Struktur des technischen Rahmenprozesses für Suchvorgänge

7.

8. Diese Verordnung legt Folgendes fest:
a) Mindestanforderungen an Inhalt, Umfang und Struktur des technologischen Rahmenverfahrens vor dem Abbau, der
Deaktivierung, dem Zerlegen oder der Vernichtung von Munition;
b) Mindestanforderungen an Inhalt, Umfang und Struktur des technologischen Rahmenverfahrens für die Arbeit bei der
Suche nach und dem Umgang mit Munition und Explosivstoffen im Zusammenhang mit der Durchführung
pyrotechnischer Untersuchungen;
c) die Mindestanforderungen an Inhalt, Umfang und Struktur des Entdeckungsprotokolls, des pyrotechnischen
Zwischengutachtens und des pyrotechnischen Abschlussgutachtens;
d) Anforderungen an die sichere Lagerung von Munition;
e) die Art und Weise der Gewährleistung der Sicherheit eines Munitionsdepots in Bezug auf die Klassifizierung von
Munition nach ihrer Gefährlichkeit und Toleranz.
f) besondere Anforderungen an die sichere Lagerung von Munition, die inerte Geschosse oder Granaten enthält, und
Anforderungen an die Lagerung anderer inerter Munitionsbestandteile;
g) technische und personelle Mindestanforderungen zur Sicherung von Munition gegen Missbrauch, Verlust oder
Diebstahl während des Transports;
h) das Muster des Deaktivierungs-Kontrollzeichens eines Inhabers einer allgemeinen Munitionslizenz, das die
Identifizierung von Munition und des Inhabers einer allgemeinen Munitionslizenz ermöglicht;
i) die technischen Mindestanforderungen, die erforderlich sind, um die Sicherheit von Munitionsfeuerungsanlagen,
Sprenggruben für die Vernichtung von Munition oder einer speziellen Munitionsanlage zu gewährleisten, es sei denn, sie
unterliegen einer Bewertung nach dem Baugesetz; und
d) die Einzelheiten des obligatorischen Inhalts einer Betriebsordnung für eine Munitionsfeuerungsanlage, eine
Detonationsgrube zur Vernichtung von Munition oder eine Sondermunitionsanlage.

Schlagwörter: Munition, Geschosse

Der Entwurf eines Regierungserlasses bezieht sich auf folgende internationale Rechtsvorschriften:
§ 10 - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR),
verkündet unter der Nummer 64/1987, in der geänderten Fassung
§ 15 - Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), verkündet unter Nr. 8/1985, in der
geänderten Fassung

Gemäß § 30 des Entwurfs der Regierungsverordnung wurde die Regierungsverordnung gemäß der Richtlinie (EU)
2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem
Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft notifiziert.

9. Der Entwurf einer Regierungsverordnung zur Durchführung bestimmter Bestimmungen des Munitionsgesetzes wird die
Regierungsverordnung Nr. 217/2017 über die Anforderungen an die Sicherheit von Waffen, Munition, schwarzem
Jagdpulver, rauchlosem Pulver und Primern und über Munitionsdepots, die Regierungsverordnung Nr. 218/2017 über
technische Mindestanforderungen für einen Munitionsfeuerplatz, eine Detonationsgrube für die Vernichtung von Munition
und besondere Einrichtungen für die Detonation, das Abfeuern oder die Vernichtung von Munition und über zwingende
wesentliche Bestandteile ihrer Betriebsvorschriften, die Regierungsverordnung Nr. 219/2017 über die Deaktivierung
bestimmter Waffen und Munition, die Herstellung von Querschnitten und die Vernichtung von Waffen und Munition sowie
über den Mindestinhalt der Dokumentation in Bezug auf die Demontage, Deaktivierung, Herstellung von Querschnitten
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und die Vernichtung von Munition in der durch die Regierungsverordnung Nr. 27/2021 geänderten Fassung und das
Dekret Nr. 221/2017 über die Durchführung bestimmter Bestimmungen des Waffengesetzes in der durch das Dekret Nr.
28/2021 geänderten Fassung ersetzen. Die oben genannten Durchführungsvorschriften als Durchführungsvorschriften
zum Gesetz Nr. 119/2002 über Feuerwaffen und Munition (Waffengesetz) laufen am 31. Dezember 2025 im
Zusammenhang mit der Wirksamkeit des Gesetzes Nr. 90/2024 über Waffen und Munition und des Gesetzes Nr. 91/2024
über Munition aus.
Aus diesem Grund ist es erforderlich, als einen der neuen Durchführungsrechtsakte eine Regierungsverordnung zu
erlassen, die im Rahmen der Ermächtigung nach § 37 Abs. 4, § 38 Abs. 6, § 44 Abs. 2, § 46 Abs. 2, § 47 Abs. 3 und § 48
Abs. 2 des Gesetzes Nr. 91/2024 über Munition konkret bestimmt:
- Mindestanforderungen an Inhalt, Umfang und Struktur des Rahmenprozesses vor dem Abbau, der Deaktivierung, dem
Zerlegen oder der Vernichtung von Munition;
- Mindestanforderungen an Inhalt, Umfang und Struktur des Rahmenarbeitsprozesses für die Suche nach und den
Umgang mit Munition, Munition und Explosivstoffen im Zusammenhang mit der Bereitstellung pyrotechnischer
Aufklärung;
- die Mindestanforderungen an Inhalt, Umfang und Struktur des Aufdeckungsprotokolls für Munition und Explosivstoffe,
des pyrotechnischen Zwischenaufklärungsberichts und des endgültigen pyrotechnischen Aufklärungsberichts;
- Anforderungen an die sichere Lagerung von Munition;
- die Art und Weise der Gewährleistung der Sicherheit eines Munitionsdepots in Bezug auf die Klassifizierung von Munition
nach ihrer Gefährlichkeit und Toleranz.
- besondere Anforderungen an die sichere Lagerung von Munition, die inerte Geschosse oder Granaten enthält, und
Anforderungen an die Lagerung anderer inerter Munitionsbestandteile;
- technische und personelle Mindestanforderungen zur Sicherung von Munition gegen Missbrauch, Verlust oder Diebstahl
während des Transports;
- das Muster des Deaktivierungs-Kontrollzeichens eines Inhabers einer allgemeinen Munitionslizenz, das die
Identifizierung von Munition und des Inhabers der allgemeinen Munitionslizenz ermöglicht;
- die technischen Mindestanforderungen, die erforderlich sind, um die Sicherheit von Munitionsfeuerungsanlagen,
Sprenggruben für die Vernichtung von Munition oder einer Sondermunitionsanlage zu gewährleisten, es sei denn, sie
unterliegen einer Bewertung nach dem Baugesetz; und
- die Einzelheiten des vorgeschriebenen Inhalts eines Betriebsprotokolls für eine Munitionsfeuerungsanlage, eine
Detonationsgrube zur Vernichtung von Munition oder eine Sondermunitionsanlage.

Der Basisrechtsakt wurde zuvor als Entwurf eines Rechtsakts zur Notifizierung 2022/606/CZ notifiziert.

10. Verweise auf Grundlagentexte: 2022/0606/CZ

Die Grundlagentexte wurden im Rahmen einer früheren Notifizierung übermittelt:
2022/0606/CZ

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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